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RS OGH 1949/5/23 1Os116/49
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1949

Norm

StPO §260

Rechtssatz

Auch die Ausfertigung des Strafurteiles eines Bezirksgerichtes muß nach den §§ 270 Abs 2 Z 6 und 447 Abs 1 StPO das

Erkenntnis des Gerichtes mit allen im § 260 StPO angeführten Punkten - getrennt von den Entscheidungsgründen -

enthalten.
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